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Aufgrund des nach wie vor herr-
schenden Ausnahmezustandes
wegen der Covid-19-Pandemie
müssen oder wollen viele Men-
schen auf Urlaubsreisen ins Aus-
land verzichten. Was bleibt, ist
nicht nur die Sehnsucht nach
dem lang geplanten Urlaub am
Meer, sondern auch die Proble-
me und Unklarheiten im Zu-
sammenhang mit der Geldrück-
erstattung der bereits gebuchten
Reisen oder Flüge.
Einen Lichtblick bildet hier das
laut der Österreichischen
Rechtsordnungen bestehende
Rücktrittsrecht des Konsumen-
ten bei Wegfall der Geschäfts-
grundlage. Ein Reisender darf
ohne Zahlung von Stornoge-
bühren vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn aufgrund von höhe-
rer Gewalt die Durchführung
des Fluges oder der Reise nicht
mehr zumutbar ist (z.B. wegen
Ausgangsbeschränkungen oder
Quarantäneverpflichtungen im
Zielland). Im Falle des Rücktritts
erhält der Reisende etwaige An-
zahlungen retour. Die Covid-19-
Pandemie stellt einen Fall der
höheren Gewalt dar. Sobald
dem Reisenden der Reiseantritt
auf Grund der Covid-19 Pande-
mie nicht zugemutet werden
kann, kann dieser kostenfrei
vom Vertrag zurücktreten, so-
fern das Ereignis nach Vertrags-
abschluss aber vor Reiseantritt
eingetreten ist.
Ob die Reise tatsächlich unzu-
mutbar ist, hängt von den Um-
ständen im Einzelfall ab, insbe-
sondere von der aktuellen Ge-

fährdungslage und den Ein-
schränkungen im Zielland. Rei-
sewarnungen des Außenministe-
riums sind ein Indiz dafür, aber
nicht zwingende Voraussetzung.
Es ist immer im Einzelfall abzu-
klären, ob ein Rücktritt recht-
mäßig erfolgen kann oder nicht.
Bei Individualreisen muss zu-
dem beachtet werden, dass,
wenn es dem Reisenden zumut-
bar ist, vor dem Vertragsrücktritt
eine Vertragsanpassung durch
die Fluglinie in Betracht kommt.
Sogar ein Wechsel des Reiselan-
des kann dabei zumutbar sein,
sofern das alternative Reiseziel
mit dem ursprünglichen Ziel
vergleichbar ist.
Ob die Umbuchung zumutbar
ist, hängt von der Situation am
Alternativreiseziel und dem Ge-
sundheitszustand des Reisenden
ab. Wenn eine solche Umbu-
chung unzumutbar ist, kann der
Reisende vom Vertrag zurücktre-
ten. Auch hier ist wieder im Ein-
zelfall zu prüfen, ob ein Rück-
tritt zulässig ist.
Anderes gilt, wenn im Reiseland
bereits Einreisebeschränkungen
erlassen wurden und die Einrei-
se gänzlich unzulässig ist oder
der Flug gestrichen wurde. In
diesen Fällen muss die Reise
nicht mehr angetreten werden
und bereits geleistete Anzahlun-
gen sind rückzuerstatten.
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Auch bei einem Pauschalreise-
vertrag ist ein kostenfreier Rück-

tritt möglich, wenn am Bestim-
mungsort oder in dessen unmit-
telbarer Nähe unvermeidbare
und außergewöhnliche Umstän-
de auftreten, die die Durchfüh-
rung der Pauschalreise oder die
Beförderung von Personen an
den Bestimmungsort, erheblich
beeinträchtigen. So eine erhebli-
che Beeinträchtigung liegt dann
vor, wenn der Antritt der Pau-
schalreise mit einer unzumutba-
ren Belastung oder mit Gefah-
ren verbunden wäre. Dabei ge-
nügt auch eine erhebliche
Wahrscheinlichkeit, dass sich
ein Risiko verwirklichen könnte,
welches bei einer Reise in ein
Land, über welches eine Reise-
warnung ausgesprochen wurde,
anzunehmen ist. Bei einem Pau-
schalreisevertrag muss sich der
Reisende, im Gegensatz zu ei-
nem Individualreisevertrag, kei-
ne Vertragsanpassung gefallen
lassen, sondern kann sofort zu-
rücktreten.
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Vielen Reisenden wird nach
Stornierung eines Fluges oder
einer Reise anstatt der Rückzah-
lung des Reisepreises ein Gut-
schein oder Ähnliches durch die
Fluglinie oder den Reiseveran-
stalter angeboten. Dazu ist klar-
zustellen, dass es jedem frei-
steht, einem Gutschein statt ei-
ner Rückerstattung freiwillig zu-
zustimmen. Gegen den Willen
des Reisenden muss dieser je-
doch keinen Gutschein akzep-

tieren. Der Reisende hat bei Vor-
liegen der obigen Voraussetzun-
gen Anspruch auf Rückerstat-
tung der (An)Zahlungen sowie
kostenfreien Rücktritt ohne
Stornogebühren. Selbst einer
Verschiebung der Reise auf ei-
nen späteren Zeitpunkt muss
der Reisende nicht zustimmen.
Eine Erstattung der Reisekosten
in Form eines Gutscheins bedarf
der Zustimmung des Reisenden.
Viele Fluglinien und Reiseveran-
stalter versuchen trotz der kla-
ren gegenteiligen Rechtslage, ih-
re Kunden mit Gutscheinen
„abzuspeisen“ oder verrechnen
trotz des Rechts auf kostenlosen
Rücktritt Stornogebühren. In
diesen Fällen empfiehlt es sich,
die Gutscheine nicht zu akzep-
tieren und rechtliche Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Hierbei
sind Ihnen die Burgenländi-
schen Rechtsanwälte gerne be-
hilflich.

Werbung

Es/!Qfufs!Ibkfl-!Wj{fqs®tjefou!efs
Sfdiutboxbmutlbnnfs!Cvshfomboe/

Nfis!Jogpsnbujpofo!voufs
xxx/sfdiutboxbfmuf/bu/

23 Jis!hvuft!Sfdiu Xpdif!4203131!CW[

Sfdiutbox®muf!jogpsnjfsfo;!Lsfejutuvoevoh!.!Dpwje
Es/!Uipnbt!Tdisfj÷fs-!Qs®tjef÷u!efs
cvshf÷m®÷ejtdif÷!Sfdiutb÷xbmut.
lbnnfs;
Nju!efo!Dpwje.2:.Hftfu{fo!voe
Cfhmfjuhftfu{fo!xvsefo!Tdisjuuf
gÖs!Fsmfjdiufsvohfo!cfj!Wfscsbv.
difslsfejuwfsus®hfo!hftfu{u/
Ejftf!Sfhfmvohfo!hfmufo!gÖs!Wfs.
csbvdifs-!gÖs!Lmfjotuvoufsofinfs
tpxjf!gÖs!lmfjof!voe!njuumfsf!Vo.
ufsofinfo/!Ebsvoufs!gbmmfo!bmmf-

ejf!xfojhfs!bmt!361!Qfstpofo!cf.
tdi®gujhfo!voe!xfojhfs!bmt!61!Njmmj.
pofo!Fvsp!Kbisftvntbu{!fs{jfmfo/
Efs!Lsfejuwfsusbh!nvtt!wps!efn!26/
N®s{!3131!bchftdimpttfo!tfjo!voe
efs!Wfscsbvdifs!Dpwje.2:.cfejohuf
Fjolpnnfotbvtg®mmf!ibcfo-!ejf!eb.
{v!gÖisfo-!ebtt!jin!ejf!Fscsjohvoh
efs!hftdivmefufo!Mfjtuvoh!ojdiu!{v.
nvucbs!jtu-!fuxb!cfj!Hfg®isevoh
eft!Mfcfotvoufsibmut/

Jo!ejftfn!Gbmm!hjmu!fjof!hftfu{mjdif
Tuvoevoh!gÖs!ejf!Lsfejusbufo-!ejf
wpn!2/!Bqsjm!cjt!31/!Kvoj!3131!g®mmjh
xfsefo/
[bimu!efs!Lsfejuofinfs!ejf!Sbufo
ojdiu!xjf!wfsfjocbsu-!cfgjoefu!fs
tjdi!ojdiu!jo!Wfs{vh/
Ft!eÖsgfo!ebifs!lfjof!Wfs{vht{jo.
tfo!wfssfdiofu!voe!efs!Lsfeju!ojdiu
g®mmjh!hftufmmu!xfsefo-!bvdi!ojdiu
xfhfo!fjofs!Wfstdimfdiufsvoh!efs

xjsutdibgumjdifo!Wfsi®muojttf!eft
Lsfejuofinfst/!Lpnnu!ft!{v!lfj.
ofs!Wfsfjocbsvoh!{xjtdifo!Lpotv.
nfou!voe!Cbol-!xjf!nju!efo!SÖdl.
tu®oefo!obdi!efn!2/!Kvmj!3131!vn.
{vhfifo!jtu-!xjse!ejf!Ebvfs!eft
Lsfejut!vn!esfj!Npobuf!wfsm®ohfsu/
Ejf!Sbufo!nÖttfo!bmtp!bn!Foef
eft!Lsfejut!obdicf{bimu!xfsefo-
efs!hbo{f!Lsfeju!m®vgu!vn!esfj!Np.
obuf!m®ohfs/




